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RS OGH 1987/6/16 2Ob62/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1987

Norm

StVO §19 Abs4 BIVc

StVO §19 Abs5 BV

Rechtssatz

Zwei voll versetzte, also nicht gegenüberliegende Einmündungstrichter zweier Straßen weisen in der Regel auf das

Vorliegen von zwei selbständigen Kreuzungen hin; die Vorrangregeln des § 19 Abs 4 und 5 StVO sind hinsichtlich jeder

dieser Kreuzungen anzuwenden.
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